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H.ITTEN

Naturschutzkommission des Kantons Bern

Bericht fiir die Jahre 1949 und 1950

I. Organisatorisches und Allgemeines

1. Auf den 1. Mai 1949 trat Herr Regierungsrat Hans Stiahli infolge
seiner Wahl zum Prisidenten des Bankrates der Berner Kantonalbank
als Mitglied des Regierungsrates und damit von der Leitung der Forst-
direktion, die er seit 1931 innegehabt hatte, zuriick. Der Naturschutz
durfte sich stets der Sympathien des Zuriickgetretenen erfreuen, Dieser
setzte sich schon friih ein fiir die Anerkennung des Naturschutzes als
Aufgabe des Staates und sorgte fiir die Bereitstellung der nétigen finan-
ziellen Mittel. In seine Amtszeit fallt die Schaffung unserer amtlichen
Naturschutzkommission. Wir verdanken Herrn Stdhli herzlich sein
Wirken fiir den Naturschutz in der Berner Regierung. Da} sein Nach-
folger in der Leitung der Forstdirektion, Herr Regierungsrat Dewet
" Buri, unsern Bestrebungen nicht weniger gewogen sein wiirde, war zu
erwarten, gehorte er doch der Naturschutzkommission fiir das Unter-
emmental seit ihrer Griindung als Mitglied an.

Am 22. Mirz 1949 hat der Regierungsrat an Stelle des auf Ende 1948
wegen Erreichung der Altersgrenze ausgeschiedenen Herrn Dr. Eduard
Gerber in unsere Kommission gewihlt Herrn Reinhard Meyer-Rein,
Ingenieur, Bern.

Auf das Ende der mit dem Jahre 1950 auslaufenden Amtsdauer
traten leider zwei verdiente Mitglieder unserer Kommission, die Herren
Fritz Mumenthaler, Oberrichter, Bern, und Max Schaad, Kaufmann,
Herzogenbuchsee, zuriick. Die beiden gehorten der Kommission seit
ihrem Bestehen an und leisteten ihr und damit dem Naturschutz wert-
volle Dienste. Herr Mumenthaler amtete in den 10 Jahren des Bestehens
der Kommission als Sekretidr, erstellte die umfangreichen und muster-
giiltig klaren Protokolle und behandelte fiir uns eine Anzahl schwieri-
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ger Rechtsfragen. Herrn Schaad verdanken wir die regen und frucht-
baren Beziehungen mit den Ornithologen; wir schitzten sein gesundes,
ruhiges Urteil in zahlreichen wichtigen Fragen.

Die Kommission wurde fiir eine neue 4jahrige Amtsdauer wieder-
gewihlt; die beiden ausscheidenden Mitglieder wurden ersetzt durch
die Herren Dr. Gotifried Staub, Oberrichter, und Dr. Fritz Gerber,

Chemiker am gerichtsmedizinischen Institut Bern.

2. Die starke Zunahme der Geschifte der Naturschutzkommission
ist einerseits ein Zeichen dafiir, daf} sich der Gedanke des Naturschut-
zes unaufhaltsam Bahn bricht. Immer hidufger wird uns Gelegenheit ge-
boten, zu Fragen, die den Naturschutz beriihren, Stellung zu nehmen.
Andererseits liflt sich daraus aber auch die Notwendigkeit ersehen,
daB3 die Vertreter des Naturschutzes so friih wie méglich Kenntnis er-
halten von drohenden Eingriffen in die Natur, um sich zur Wehr zu
setzen, wenn sich diese als ungerechtfertigt oder vermeidbar erweisen.

Die Kommission trat 1949 zu 5, 1950 zu 6 Sitzungen zusammen. Im
Sommer 1949 war eine Sitzung am Bielersee notig, weil wir im An-
schluf3 daran die Bieler Felsenheide beim Pavillon Romer und die
neuerrichtete Fischzuchtanstalt in Ligerz besichtigen wollten. Weitere
auswirtige Sitzungen fanden statt in Spiez im Anschlufl an eine ge-
meinsame Besichtigung der Kaba, und 1950 in Thun und Biel, die eine
vorgingig der kantonalen Naturschutzkonferenz, die andere anldaBlich
der Generalversammlung des Schweizerischen Bundes fiir Naturschutz
auf der Petersinsel, an der die Kommission nahezu vollziahlig teilnahm.
Zu mehreren Sitzungen wurden im Hinblick auf Geschifte von grund-
legender Bedeutung die Prisidenten der Regionalkommissionen beige-
zogen.

3. In den beiden Jahren wurde je eine kantonale Naturschutzkonfe-
renz abgehalten. Am 3. April 1949 kam Herr Ingenieur Bodmer, Leiter
der seit 1946 bestehenden Regionalplanungsgruppe Bern, zum Wort
und erlduterte die Stellung des Naturschutzes in der Regionalplanung.
Die Knappheit unseres Bodens bei der starken Bevolkerungszunahme
dringt eine sorgfiltige Planung auf, um ein Optimum von Nutzung,
Siedlung und Erholung zu sichern. An Hand zahlreicher Lichthilder
von Dorfanlagen und von groflen und kleinen Stidten wurde die Be-
deutung des Richtplans, des Bauzonenplans und des Etappenplans klar-
gestellt. Der Regionalplanung ist die Landesplanung iibergeordnet. De-
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ren Hauptsorge ist die Eindimmung des Wachstums unserer Grol3-
stidte und die Verteilung der Industriesiedlungen auf unsere 140 Mit-
tel- und Kleinstidte. Als Beispiele warden Winterthur, Pruntrut, Aar-
berg, Romont u. a. gezeigt. Dadurch kénnte auch die Verbundenheit
des Menschen mit der Natur besser erhalten werden. Die am 19. Mirz
1950 in Thun abgehaltene Naturschutzkonferenz wurde von der Natur-
schutzkommission Thun veranstaltet, die fiir die Jahre 1950 und 1951
mit ihrer Durchfiihrung betraut worden war, und stand unter der Lei-
tung von Herrn Dr. W. Miiller. Es bot sich Gelegenheit, mit dieser
Tagung einen offentlichen Filmvortrag des Herrn Hans A. Traber in
Heerbrugg iiber «Das Leben des Waldes in den 4 Jahreszeiten» zu ver-
binden. Mit heller Begeisterung verfolgten die zahlreichen Teilnehmer
diesen herrlichen Film iiber den Schweizer Wald und sein Tier- und
Pflanzenleben, sowie die Zugabe von Proben sorgfiltig aufgenommener
Tier- und Vogelstimmen. Wahrlich, dieser Film darf unbedenklich den
beriihmtesten auslindischen Werken an die Seite gestellt werden. Wir
konnen ihn allen Kreisen des Naturschutzes und andern Freunden der
Natur nicht genug empfehlen. Im geschiéftlichen Teil der beiden Kon-
ferenzen berichtete der Prisident der kantonalen Naturschutzkommis-
sion iiber deren Titigkeit, unter gleichzeitiger Beriicksichtigung der
wichtigsten Geschehnisse in den von unsern Regionalkommissionen be-
treuten Landesteilen.

So blieb mehr Zeit iibrig zur Diskussion allgemeiner wichtiger
Fragen des Naturschutzes. Dabei kommt immer wieder zur Sprache die
ungeniigende Befolgung der Vorschriften iiber den Pflanzenschutz.
Uebereinstimmung besteht dariiber, daB3 auf diesem Gebiet das Haupt-
gewicht auf die Erziehung, vor allem der Jugend, zu legen ist, die mehr
Erfolg verspricht als polizeiliche MaBlnahmen, die nach wie vor an-
gesichts der Ausdehnung unseres Kantons und der neuesten Entwick-
lung des Touristenverkehrs unzulinglich bleiben miissen. Zu einer
eifrigen Aussprache fiihrten die beabsichtigte Durchfiithrung von Grof3-
versuchen chemischer Maikafervertilgung sowie die immer wieder auf-
gestellte, von den Organen der Jagdaufsicht bestrittene Behauptung,
daB die Bannbezirke das Auftreten und die Ausdehnung von Seuchen
beim Wild begiinstigten.

An beiden Konferenzen konnten auf ihr Gesuch hin wieder einige
weitere Vereine als Mitglieder der Naturschutzkonferenz aufgenommen
werden. Heute sind dieser auBer der kantonalen und den regionalen
Naturschutzkommissionen des Kantons Bern angeschlossen:



126 Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Bern

Die Naturforschende Gesellschaft Bern

die Naturwissenschaftliche Gesellschaft Thun

der Uferschutzverband Thuner- und Brienzersee

der Verein Bielerseeschutz

die Bernische Vereinigung fiir Heimatschutz

der Bernische Lehrerverein

die Bernische Botanische Gesellschaft

Le Parc jurassien de la Combe-Gréde

der Verband Ornithologischer Vereine des Kantons Bern, Abteilung Vogelschutz
der Verein fiir Wildschutz am Gurten und Konizberg

der Verein «Berner Wanderwege»

la Fédération Jurassienne des Sociétés d’Apiculture

der Verband der Bienenziichtervereine des Kantons Bern

die Bernische Gesellschaft fiir Vogelkunde und Vogelschutz

der Touristenklub Bern )
vom SAC die Sektionen Oldenhorn, Wildhorn, Interlaken, Bern, Emmental, Altels,

Bliimlisalp
vom SFAC die Sektion Interlaken _
die okonomische-gemeinniitzige Gesellschaft des Kantons Bern

Beide Naturschutzkonferenzen erfreuten sich eines guten Besuches;
die dieser Institution angeschlossenen Organisationen waren sozusagen
liickenlos, zum Teil mit groBern Abordnungen vertreten. Sie haben un-
sere Hoffnungen auf einen bessern Zusammenschlu3 aller im Kanton
Bern am Naturschutz interessierten Kreise und auf Bildung eines kanto-
nalen Forums zur Behandlung wichtiger Fragen des Naturschutzes voll-
auf erfiillt und sind aus der Organisation des Naturschutzes im Kanton
Bern nicht mehr wegzudenken. Dieses Organ ist um so notwendiger,
als der groBe Schweizerische Bund fiir Naturschutz nach wie vor rein
zentralistisch aufgebaut ist und keine kantonalen Organisationen kennt.

4, Mit dem Schweizerischen Bund fiir Naturschutz treten wir vor
allem in Beziehung in der sogenannten Konsultativen Kommission.
Diese besteht aus dem Vorstand des Schweizerischen Bundes fiir Natur-
schutz, drei Vertretern der Schweizerischen Naturforschenden Gesell-
schaft und den Prisidenten der kantonalen Naturschutzkommissionen;
sie wird vom Vorstand des Schweizerischen Bundes fiir Naturschutz
jeden Friihling einberufen zu gemeinsamer Besprechung von Natur-
schutzfragen sowie zur Entgegennahme von Wiinschen und Anregungen;
sie begutachtet u. a. die Antrige der Kantonalen Naturschutzkommis-
sionen auf Zuweisung von Beitrdgen aus dem sogenannten «Reserva-
tionenfonds» des Schweizerischen Bundes fiir Naturschutz sowie aus
den Ergebnissen des Verkaufes von Schokolodetalern des Natur- und
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Heimatschutzes, der auch in den beiden Berichtsjahren mit gutem Er-
folg in der ganzen Schweiz durchgefiihrt wurde und den wir durch ge-
eignete Propaganda in Wort und Schrift unterstiitzten.

Auf Empfehlung dieser Kommission wurde uns vom Schweizeri-
schen Bund fiir Naturschutz die nachstehende Unterstiitzung zuteil:

1949 als Beitrag fiir unsere Beteiligung an der Kantonal-
Bernischen Ausstellung in Thun (Kaba) ...... ... Fr. 4000.—
Vergiitung an die Alpgenossenschaft Wilerallmend,
Sigriswil, fiir die Erhaltung der bemerkenswerten

«Wigglentanmes .. oy vusvn vmsws omama s sms s exss > 60—
fiir die Kennzeichnung verschiedener Naturdenk-
maler ... ... v s »  340.—
Fr. 4400.—
1950 Vergitung fur die Beschaffung von Grundbuchplan-
ausziigen der zu erhaltenden Naturdenkmiler ... . Fr. 1000.—
Vergiitung fiir den Transport eines Findlings . . . .. »  300.—
und fiir die Sicherung eines andern Findlings . . . . .. »  700.—
Fr. 2000.— .

AuBlerdem erhielten wir beide Jahre die jeder kantonalen Natur-
schutzkommission zukommende Grundquote von je Fr. 100.—. Alle
diese Zuwendungen seien auch an dieser Stelle bestens verdankt.

Dem Schweizerischen Bund fiir Naturschutz stellen wir fiir sein
Archiv die Standblitter aller geschiitzten Naturdenkmailer zu.

5. Eine einzigartige Gelegenheit zur Werbung fiir den Naturschutz
bot sich uns in der Beteiligung an der Kaba in Thun vom Sommer 1949.
Im Verein mit den Berner Wanderwegen, dem Uferschutzverband vom
Thuner- und Brienzersee, der Gesellschaft fiir die Combe-Gréde, dem
Alpengarten Schynige Platte sowie dem Alpenwildparkverein Inter-
laken schufen wir eine von Graphiker Robert Séssler in Bern gediegen
gestaltete Gruppe Naturschutz. Die groe Karte des Kantons Bern mit
Eintragung der geschiitzten Naturdenkmailer, die aus dem Lombach-
bett hergefiihrten seltenen roten Habkern-Granite, eine Scheibe aus
dem Stamm der im Vorjahr gefillten groBen Diirsriititanne, aber nicht
weniger die groBen Photographien der bemerkenswertesten geschiitzten
Naturdenkmailer, nach Landesteilen geordnet, und die erliuternden
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Texte, die auch Auskunft gaben iiber den Zweck des Naturschutzes
und dessen Entwicklung im Kanton Bern, fanden groBes Interesse und
Anerkennung bei den zahlreichen Ausstellungsbhesuchern.

Wir diirfen annehmen, daf3 die aufgewendeten erheblichen Gelder
und die groBe Arbeit das ihrige zu der Verbreitung des Naturschutz-
cedankens beigetragen haben.

Die ausgestellten BildvergroBBerungen und sonstigen Tafeln sind auf
der Forstdirektion eingelagert. Sie stehen Interessenten fiir lokale Aus-
stellungen und dhnliche Zwecke zur Verfiigung.

6. Als Nr. 12 der Berner «Schulpraxis» vom Mirz 1949 erschien eine
sehr wertvolle Arbeit «Der Naturschutz im Unterricht, ein Stoffplan
und dessen Material» von Herrn Dr. Max Loosli in Belp, die wir als den
langst ersehnten Leitfaden fiir die Volksschulen bezeichnen mochten.

Herr Dr. Hans Adrian, Bern, schuf ein Naturschutzstiick fiir jugend-
liche Spieler unter dem Titel «Unserer Hut vertraut». Es eignet sich
vorziiglich zur Auffithrung durch unsere altern Primar- und Sekundar-
schiiler. Wir haben zusammen mit der Naturschutzkommission der
Naturforschenden Gesellschaft Bern das Urheber- und Verlagsrecht er-
worben und die Drucklegung ermoglicht. Das Biichlein kann bezogen
werden bei der Kanzlei des Naturhistorischen Museums in Bern zum
Preis von nur 50 Rappen. Der Erlos soll verwendet werden fiir die wei-
tere Forderung des Werkes (Neuauflagen, Uebersetzungen usw.). Unter
der hingebungsvollen Leitung des Verfassers fand im Marz 1950 die
Urauffithrung durch Schiiler der Knabensekundarschule II Bern statt,
die einen vollen Erfolg hatte. Wir méchten Schulbehorden und Lehrer-
schaft nachdriicklich auf dieses Stiick aufmerksam machen und dessen
Auffiithrung warm empfehlen.

Im Jahrbuch des Uferschutzverbandes vom Thuner- und Brienzer-
see 1950 erschien ein reich bebilderter Aufsatz des Berichtverfassers
iiber «Die Naturdenkmiler des Berner Oberlandes und die rechtlichen
Grundlagen ihres Schutzes».

Auch im «Hochwichter», der im Verlag Paul Haupt erscheinenden
cediegenen Zeitschrift, erschienen mehrere Arbeiten, die fiir den Natur-
schutz werben. Erwihnt seien aus den 2 letzten Jahrgiangen «Meienried»
von Gottfried Hiusler, Biietigen, und «Grindelwaldner Marmor, von
einem alten Steinbruch und einem neuen Naturdenkmal», von K. L.
Schmalz, Bolligen.
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I1. Schutz von Naturdenkmilern

In den Jahren 1949 und 1950 sind 3 Naturschutzgebiete und 2 ganz
bedeutende Erweiterungen von solchen, dazu 16 botanisch und 28 geo-
logisch denkwiirdige Objekte neu in das kantonale Verzeichnis der
Naturdenkmailer eingetragen worden. Es mag hiebei wiederum dankbar
erwahnt werden, dafl der Regierungsrat all’ unsern Antriagen entspro-
chen hat. Ebenso erfreulich ist das wachsende Verstindnis, das wir bei
den Eigentiimern bemerkenswerter Naturdenkmiler finden; ja es gab
Privatpersonen und Koérperschaften, die bei uns um den Schutz solcher
nachgesucht haben.

Die durch K. L.Schmalz, Bolligen, durchgefithrte Aufnahme der
erratischen Blécke in unserm Kanton hat unsere Bemiihungen um den
Schutz geologischer Naturdenkmiler in dem Sinne erheblich erleich-
tert, daf} sie an Hand seines Verzeichnisses nun in systematischer Weise
weitergefithrt und in absehbarer Zeit zum AbschluBl gebracht werden
kénnen.

Von den oben erwihnten 47 neu unter Schutz gestellten Naturdenk-
milern sind

a) Naturschutzgebiete

1950
5. Mai Der Felsgrat der Le hnfluh nordlich Niederbipp
6. Juni Einzugsgebiet der Oberaar; VergroBerung
des seit 24. April 1934 bestehenden Grimselreservats
19. Dez. West- und Nordhangdes Hohgantmassivs;
betrachtliche VergroBerung des durch Regierungsrats-
beschlul vom 17. Marz 1944 geschaffenen Naturschutz-
gebiets Hohgant
19. Dez. GieBbachfille und ihre Umgebung
1951

5.Januar Naturschutzgebiet Witzwil am Neuenburger-
see (Albert HeB-Reservat),

Hiezu sei folgendes ausgefiihrt:

Lehnfluh

Dieses Schutzgebiet umfaBt die Felspartien der Lehnfluh, des n. von
Niederbipp und w. der duBBern Klus (Oensingen) gelegenen siidlichsten
Jura-Felsgrates. Die von der Ruine Erlinsburg gekronte Lehnfluh ist
ein landschaftliches Juwel, das wie kaum ein zweites, im Oberaargau

12



130 Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Bern

auf engem Raum eine reiche, farbenprichtige Jurafelsflora und eine
ausgesprochene Xerothermfauna beherbergt. Da die Ruine Erlinsburg
und die Lehnfluh beliebte Ausflugsziele sind, waren ihre schonsten
Pflanzen von der Ausrottung bedroht. Zudem versuchte ein Liebhaber,
den ganzen Felsgrat in seinen Besitz zu bringen und die Erlinsburg als
Ferienhaus wieder aufzubauen. Aus Kreisen der ortsansissigen Bevol-
kerung wurde deshalb der dauernde Schutz der Lehnfluh angeregt.
Das Schutzgebiet weist eine GroBe von 133,73 a auf. Die Schutzbestim-
mungen bezwecken die Erhaltung des heutigen Naturzustandes; sie
enthalten ein absolutes Pfliickverbot fiir die dort am meisten gefahrde-
ten 3 Pflanzen: Felsenmispel oder Fluhbirne (Amelanchier ovalis Me-
dikus) — Steinnelke oder Friesli (Dianthus Caryophyllus ssp. silvester
Rouy und Fouc.) — Maiglocklein, Meierisli (Convallaria majalis L.).
Fiir die iibrige Pflanzenwelt werden die Schutzbestimmungen der all-
gemeinen Pflanzenschutzverordnung geniigen.

Grimselreservat

Bei AnlaB3 der Erwerbung der Wasserrechtskonzession an der Ober-
aar durch die Kraftwerke Oberhasli erklirten sich diese damit einver-
standen, da3 ihre neuerworbene Oberaarbesitzung dem schon bestehen-
den Grimselreservat angegliedert werde. Damit hat dieses alpine Total-
reservat, in dem jedes Pflanzenpfliicken sowie jede forst- und alpwirt-
schaftliche Nutzung verboten sind, eine VergroBerung um 2200 ha auf
insgesamt 9700 ha erfahren. Auch Jagd und Fischerei sind im Gebiet
dauernd ausgeschlossen. Die Grundeigentiimerin hat sich natiirlich die
wasserwirtschaftliche Ausnutzung ihrer Konzession gewahrt. Es wird
nicht zu vermeiden sein, da8 die Ausfithrung der vorgesehenen An-
lagen voriibergehend eine erhebliche Beunruhigung in dieses Schutz-
gebiet bringen wird. Doch diirfen wir nach den bisher mit den Kraft-
werken Oberhasli gemachten erfreulichen Erfahrungen damit rechnen,
daBB nach Vollendung der Anlagen alle unschénen Ueberbleibsel aus
der Bauzeit verschwinden und wieder Ruhe in das Gebiet einkehren
werde. An die infolge der Bauarbeiten wesentlich erhohten Aufsichts-
kosten leisten die Kraftwerke namhafte Beitrige. Dem Schweizerischen
Bund fiir Naturschutz, der bei der Schaffung des Grimselreservats im
Jahr 1934 sowie bei der nun erreichten Ausdehnung des Gebiets hervor-
ragenden Anteil hatte, steht ein Mithestimmungsrecht unter der Obcr-
aufsicht des Regierungsrates zu. Das verstiandnisvolle Entgegenkommen
der Organe der Kraftwerke Oberhasli sowie die tiitige Initiative des
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Schweizerischen Bundes fiir Naturschutz, vor allem seines Delegierten
fiir die alpinen Reservate und den Wildschutz, Fiirsprecher Ed. Tenger,
verdanken wir herzlich.

Naturschutzgebiet Hohgant

In diesem 1944 geschaffenen, am Siidhang des Hohgant gelegenen
praalpinen Gebiet bestand vor allem zum Schutze der in den Felsen
des Hohgant wachsenden Edelweil und Flihblumen (Primula Auri-
cula L.) ein Pflanzenpfliickverbot. Es zeigte sich, daBl es schwer war,
dieser Schutzbestimmung Nachachtung zu verschaffen. Skrupellose
Pflanzenrdauber, von den Hiitern zur Rede gestellt, pflegten zu be-
haupten, sie hitten die Pflanzen auBBerhalb des Schutzgebictes gewon-
nen, Diese Erfahrungen brachten die Initiantin und Betreuerin dieses
Gebietes, die Sektion Emmental des SAC, auf den Gedanken, kiinftig
solchen Ausreden durch Ausdehnung des Schutzgebietes auf den Nord-
und Westhang des Berges zu begegnen. Wihrend sie es bisher mit
einem einzigen uiberaus verstindnisvollen Grundeigentiimer, der Berg-
schaft Aellgau-Scherpfenberg zu tun gehabt hatte, befand sich das fiir
die Vergroflerung in Aussicht genommene, in den 3 Gemeinden Eriz,
Habkern und Schangnau gelegene Land im Eigentum von 17 verschie-
denen Eigentiimern, wovon eine Burgerbiduert und drei Bergschaften.
Es verdient hervorgehoben zu werden, dafl simtliche Eigentiimer der in
das Schutzgebiet neu einbezogenen Grundstiicke der Erweiterung ohne
Bedenken zustimmten. Ja, viele von ihnen haben von sich aus in der
Zustimmungserklarung lebhaft ihre Genugtuung darob bekundet, daB
dem Pflanzenraub Einhalt geboten und ein weiteres Stiick bernischer
Bergwelt in seiner natiirlichen Schonheit bewahrt werden solle.

Ein kleines, gefilliges Blockhaus am Siidfuf8 des eigentlichen Auf-
stieges zum Hohgantgipfel dient als Stiitzpunkt der Bewachung und
nicht zuletzt auch der wissenschaftlichen Erforschung des Gebietes.

Der Halt des Hohgant-Naturschutzgebietes ist durch die Einbezie-
hung der neuen Gebiete von 3,1 auf 14,5 km? angewachsen.

Der Sektion Emmental des SAC, die sich um die Schaffung, Ueber-
wachung und Erweiterung dieses Schutzgebietes bemiiht hat, gebiihrt
unser besonderer Dank.

GieBbachfille und Umgebung

Deren Unterschutzstellung ist zuriickzufiihren auf Antrige des Ufer-
schutzverbandes vom Thuner- und Brienzersee sowie der Gemeinde
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Brienz. Anlafl zu diesem Vorgehen gaben die Vorarbeiten einer Stu-
diengesellschaft Kraftwerke Brienzersee, die beabsichtigte, die Was-
serkrafte des GieBbachs zur Erzeugung elektrischer Energie zu ver-
wenden. Geplant waren u. a. mehrere Staubecken im Oberlauf und die
Errichtung eines Hauptwerkes am Brienzersee mit Ausnutzung der Ge-
fille zwischen den verschiedenen Talstufen und in der ganzen Héhe
der GieBbachfille. Es wurde zwar versprochen, im Sommer die GieB-
bachfille ungeschmailert laufen zu lassen (!) was Dr. Hans Zbinden in
Bern in der Nationalzeitung in einem Artikel «Die GieBbachfille in
Betrieb von 8—20 Uhr» treffend kritisierte. Es war ein Konzessions-
gesuch bestimmt auf Friihling 1947 in Aussicht gestellt.

Den eingangs genannten Antragstellern wurde von fast allen Ge-
meinden am Brienzersee — einzig Iseltwald stand abseits — beige-
pflichtet. Im Sommer 1947 trat dann ein fiir die ungeschmailerte Er-
haltung der GieBbachfille hochst wichtiges Ereignis ein: Die Hotel-
besitzung am GieBbach samt Bahn, 3 kleinen Kraftwerken und erheb-
lichem Umschwung an Wiesen und Wald, deren Liquidation beabsich-
tigt war, wurde erworben von Herrn Frey-Fiirst vom Biirgenstock. Die-
ser erklarte ausdrucklich, die Erwerbung geschehe zur

unveranderten Erhaltung der eine Weltsehenswiirdigkeit darstellenden
GieBbachfille und zur

Wiederinbetriebsetzung des Hotels und der GieBbachbahn.

Bei dieser Sachlage war es klar, dal der neue Erwerber alles Interesse
hatte fiir den dauernden Schutz der GieBbachfille und diesen freudig
begriiBte. Dieser wire aber unvollstindig gewesen, hiatte man ihn auf
die Wasserfille beschrinkt; zur erfolgreichen Wahrung des Land-
schaftsbildes muBte auch der bewaldete, z. T. felsige Steilhang beidseits
der Wasserfille in den Schutz einbezogen werden. Dieses erweiterte Ge-
biet steht im Eigentum der Einwohnergemeinde Brienz, der Hotel GieB-
bach AG, der Stadt Bern (mit ihrem Ferienheim Schweibenalp) und
von 5 Privaten. Diese alle erklarten sich mit den beabsichtigten Schutz-
maflnahmen einverstanden. Ein Konzessionsgesuch zur Erwerbung der
Wasserkrifte am GieBbach blieb bis heute aus. So stand der Erfiillung
der Wiinsche der Seeanwohner und vieler Bewunderer der GieBbach-
fille nichts mehr im Wege.

Wir diirfen uns dieses Erfolges freuen.
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Kein Geringerer als Heinrich Federer, der einen Teil seiner Jugend-
zeit in Brienz verbrachte, fithlte sich auch in den Bann dieses Natur-
wunders gezogen. Er schreibt in seinen Jugenderinnerungen: «Ueber
dem dunklen See, an der noch dunklern Faulhornkette hinunter, durch
einen Tann wie Nacht sah ich den GieBBbach in sieben schneeweiflen
Fillen stiirzen. In aller Nahe gibt es hier die Aareschlucht, den Rei-
chenbachfall, den Staubbach, die teuflische Handeck, Weltberiihmt-
heiten. Unter ihnen behauptet der Gieflbach seinen besondern Rang.
Er besitzt eine Vornehmbheit, einen Stil, eine Grazie, etwas im besten
Sinne Rokokohaftes, wie es sich sonst nirgends findet.»

Naturschutzgebiet Witzwil (Albert-HeB-Reservat)

Es handelt sich hier um den am Neuenburgersee, zwischen der
Broyemiindung und dem Strandwald der Strafanstalt Witzwil gelegenen
Teil des sogenannten Fanelstrandes. Es ist ein sowohl botanisch wie
zoologisch, insbesondere vogelkundlich hochinteressantes Sumpfgebiet,
um dessen Erhaltung und Erforschung sich seit Jahren die ALA,
Schweiz. Gesellschaft fiir Vogelkunde und Vogelschutz, bemiihte. Dank
des Verstindnisses und gewisser Zusagen der Herren Kellerhals, Vater
und Sohn, Direktoren der Strafanstalt Witzwil, zu deren Domine dieser
Uferstreifen gehort, wurde das Gebiet in Naturchutzkreisen zwar seit
langem als ornithologisches Reservat betrachtet und nach dem Haupt-
initianten als «Albert-Hel3-Reservat» bezeichnet. Nachdem ihr der Staat
1926 ein selbstandiges und dauerndes Baurecht eingeriumt hatte, er-
stellte hier die ALA einen Beobachtungsturm, von dem aus die zahl-
reichen durchziehenden Strand- und Sumpfvégel und viele dort brii-
tende Arten beobachtet werden kénnen. Eine grole Zahl interessanter
Arbeiten sind als Ergebnis dieser Beobachtungen im Laufe der Jahre
in den schweiz. ornithologischen Zeitschriften erschienen.

Durch die neu aufgestellten Schutzbestimmungen soll einmal der
gegenwiirtige Zustand erhalten bleiben; die Erstellung von Bauten, das
Ablagern von Schutt und dergleichen sind untersagt, wie auch das Auf-
schlagen von Zelten und das Feuern. Das Gebiet darf nur auf den be-
zeichneten Wegen betreten werden; es gehort zum kantonalen Jagd-
bannbezirk Fanelstrand. Vorbehalten bleibt die bisher ubliche land-
wirtschaftliche Nutzung durch die Eigentiimerin, doch ist dabei den
Bediirfnissen des Vogelschutzes zeitlich und 6rtlich Rechnung zu tragen

(Bildtafel TV).
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b) Botanische Naturdenkmiler

18. Miirz 1949. Wigglentanne auf der Wilerallmend, Sigris-
wil, eine typische, durch Schonheit und GréBe ausgezeichnete Wetter-
tanne (Picea excelsa [Lam.] Link).

8. April 1949. Bettlerbuche auf der Wilerallmend, Ge-
meinde Rileggisberg. Auf diesen Baumriesen wurden wir auf-
merksam gemacht von Herrn Karl Bachmann, Elisried. Der Stamm hat
einen Umfang von etwa 5 m; er weist starke Wurzelanldufe auf, weil
das unter dem Baum Zuflucht suchende Weidevieh die Rinde verletzt,
wodurch dann Ueberwallungen entstehen. Der eigentliche Stamm ist
nur etwa 3 m hoch, dann beginnt die weitausladende, schon ausgebil-
dete Krone mit einer Breite von etwa 30 m. Der Gesundheitszustand
dieses auf ein Alter von 250—300 Jahren geschétzten Baumes ist noch
sehr gut. Den Namen verdankt er einer fritheren Gepflogenheit von
Hausierern und anderem fahrenden Volk, mit Hund und Karren unter

ihr Schutz zu suchen (Bildtafel III).

1.Juni 1949. Neuhausbuche in Biel, auf der Besitzung am
linken SchiiBufer, die seinerzeit dem SchultheiBen Karl Neuhaus ge-
horte. Auch dieser Stamm ist etwa 3 m hoch, weist in Brusthéhe einen
Durchmesser von 1,13 m auf und teilt sich in 7 Dolden, die zusammen
eine uiber 25 m breite Krone bilden.

3.Juni 1949, Baumbestinde auf derSchlof8besitzung,
auf dem sogenannten Gasthausplatz und im sogenannten Englischen
Garten in Interlaken. Es betrifft dies 51 Laubbdume, meist Berg-
ahorne, Eichen, Linden und NuBbiume, die das ehemalige Augustiner-
kloster, das «<neue SchloB» und das alte «Gasthaus», nun Hotel Inter-
laken, umsdumen, sowie 17 alte Silberpappeln am linken Aareufer zwi-
schen der obern Eisenbahnbriicke und der Brienzbriicke. Leider hat
der Sturm vom 28. Juli 1950 die michtigste, iiber 30 m hohe Ulme und
den schonsten Bergahorn gefillt.

4. Oktober 1949, Tulpenbaum (Liliodendron tulipifera L.)
beim ehemaligen Kloster Gottstatt in Orpund.

4. Oktober 1949, Blutbuche (Fagus silvatica L. var. sanguinea
Rchb) auf der Gasthofbesitzung zur Zihlbriicke, Gemeinde Gals.

7.Mirz 1950, Bergahorn auf der Jurtenalp, am Nord-
hang des Hohgant in 1270 m Héhe. Stammdurchmesser in Brusthéhe:
1,92 m; Durchmesser der Krone rund 30 m, Hohe des Baumes 24,3 m.
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7.Mirz 1950, Silberweide (Salix alba L.) in Hausen bei
Meiringen. Stammumfang in Brusthohe 4,3 m; Durchmesser der
Krone etwa 12 m, Hohe dgs Baumes etwa 16 m, Alter etwa 100 Jahre.

7.Mai 1950, Weidbuche beider Lehnfluh, Niederbipp.

5.Mai 1950, Hochfeldeiche (Quercus Robur L.), Gemeinde
Lauperswil, bei P. 876,04 auf Ober-Hochfeld, auf aussichtsreicher
Kuppe unweit der berithmten Diirsriititannen. Durchmesser des Stam-
mes in Brusthohe 1,96 m, der Krone 18 m; Baumhohe 21 m.

13. Juni 1950, Buche in Fiechten Huttwil. Wie die mei-
sten freistechenden Buchen von schonem Wuchs und betrichtlichen
AusmaBen: Stammumfang in Brusthéhe 3,6 m, Kronendurchmesser
etwa 20 m, Baumhohe etwa 14 m; Alter etwa 100 Jahre.

24. Oktober 1950, Bergahorn auf dem RoBberg, Ge-
meinde Oberwil i, S. Der Stamm hat eine eigenartige, fuBglasahn-
liche Form; sein Durchmesser betragt am Boden 3,6 m, in Brusthohe
1,4 m. Die untersten, weitausladenden Aeste befinden sich 2 m iiber
dem Boden; Durchmesser der fast zylindrischen Krone etwa 19 m.
Diesem Naturdenkmal, einem der schonsten Bergahorne des Simmen-
tals, drohte Gefahr von der Telephonleitung eines Nachbars, der einige
der schonsten Aeste geopfert werden sollten.

19. Dezember 1950, Bergahorn im Moos zu Darstetten.
Dieser beim «schonsten Bauernhaus unseres Erdteils» (s. Berner Hei-
matbuch, Nr. 35/36, Seiten 35 ff und 73) stehende Bergahorn wird von
Kennern als einer der schonsten und als der michtigste Bergahorn des
Simmentals bezeichnet. Der Baum ist 25 m hoch, die Krone 21 m breit;
der Stamm hat in Brusthéhe einen Umfang von 5,6 m.

19. Dezember 1950, Linde (Tilia platyphyllos Scop.) in Lys-
sach.

19. Dezember 1950, Chéne des B osses auf der Weide «La Met-
teneux» der Burgergemeinde Chatillon. Eine freistehende Stein-
eiche (Quercus Robur L.), ausgezeichnet sowohl durch den michtigen
Stamm (Durchmesser in Brusthohe 2,6 m) als durch die imposante
Krone von 25 m Breite bei einer Baumhohe von 23 m. Den Namen
verdankt der Baum offenbar mehreren kropfartigen Auswiichsen am

Stamm. Das Alter diirfte 400—500 Jahre betragen.
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¢) Geologische Naturdenkmdler

Die petrographischen und geologischen Mitteilungen stiitzen sich
auf die Berichte von Herrn Dr. Ed. Gerber, der — obwohl der Kom-
mission nicht mehr als Mitglied angehorend — ihr nach wie vor als
geologischer Berater zur Seite steht, wofiir ihm auch hier herzlich ge-
dankt sei.

10. Mai 1949, Schalenstein I auf dem Jolimont, wie die
unweit davon liegende grofle «Teufelsbiirde» aus Arkesine, aus den
_siidlichen Wallisertilern stammend, mit 5 Schalen.

10. Mai 1949, Schalenstein II auf dem Jolimont, etwa
320 m sw. der «Teufelsbiirde», aus hartem, geschiefertem, metamor-
phem Gabbro von blaulichgrauer Farbe, mit 15 deutlichen Schalen, der
erste bekannte Findling aus diesem Gestein in unserem Kanton und
zugleich der schonste Schalenstein.

17.Mai 1949, Schnurenloch, prihistorische Hohle
am GsaBBgrind, oberhalb Bunschen, Gemeinde Oberwil i. S.

Seit 1928 haben die Sekundarlehrer David und Albert Andrist in
Pieterlen und Bern, zwei gebiirtige Simmentaler, und Walter Fliickiger
in Koppigen etwa 20 Hohlen und Balmen im Simmental erforscht und
durch ihre zahlreichen Funde aus der Bronze-, Alt- und Jungsteinzeit
viel zur Kenntnis der Urgechichte unseres Landes beigetragen.
Bei der Deutung der Funde haben mafgebend mitgewirkt die Herren
Prof. Dr. Otto Tschumi, Dr. Eduard Gerber und Dr. Walter Kiienzi in
Bern.

Am ergicbhigsten und aufschluBreichsten waren die Funde im
Schnurenloch. Der ohne Hilfsmittel schwer zugéingliche Eingang zu
dieser Hohle liegt sonnseits 1230 m ii. M. Der Hohlengang weist eine
Linge von etwa 26 m, eine Breite von 4—5 m und eine Hohe von 6,7 m
auf, Der im Laufe der Jahrtausende am Boden sich ansammelnde
Ho6hlenlehm und Steinschutt erreicht stcllenweise eine Dicke von 6 m
und mehr. Diese Masse ist nicht einheitlich; es konnen nach Farbe,
Zusammensetzung und Konsistenz 7 Schichten unterschieden werden.
Von oben nach unten numeriert sind die 4. und 6. besonders aufschluB3-
reich. Die 4. Schicht, ein gebinderter und gefalteter Ton, stellenweise
2 m dick, scheint in einer Eiszeit entstanden zu sein. Das Eis verbarri-
kadierte den Hohleneingang; das Spaltenwasser, das von der Decke der
Hohle hinabtraufelte, sammelte sich am Boden zu einem Tiimpel, des-
sen Trilbe am Grunde den Binderton absetzte. Die 6. Schicht ist die
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interessanteste, enthilt sie doch Ueberreste von etwa 80 erwachsenen
Hohlenbaren. Nicht eingerechnet sind dabei die zahlreichen Jungtiere,
da die Zihne des Milchgebisses schwerer zu bestimmen sind. Mit dem
Ho6hlenbiren sind gleichen Orts durch Knochen- und Zahnfunde noch
andere Tiere nachgewiesen, wie zum Beispiel Steinbock, Gemse, Hirsch,
Murmeltier, Eisfuchs, Rotfuchs, Wolf, Alpenwolf, Hohlenpanther,
Wildkatze, Vielfral3, eine ganz eigenartige Tiergesellschaft, nicht mehr
in die heutige Zeit passend. Besonders interessant sind auch die glatt
.polierten Stellen an senkrechten Vorspringen der Kalkwinde, soge-
nannte «Birensciliffe», entstanden durch das hiufige Vorbeigehen
und wohl auch durch intensives Reiben des Korpers des Hohlenbiren.
Die Hohle mufl zeitweise auch dem damaligen Menschen als Unter-
schlupf gedient haben, was Werkzeuge aus kieseligem Gestein, das in
der gefundenen Art in der weitern und nidhern Umgebung nicht vor-
kommt, beweisen. Auch Knochenwerkzeuge werden namhaft gemacht.
Dagegen fehlen Brandspuren und Skelettreste des Hohlenbarenjigers.

Bei den Fachleuten geht die Deutung der mit groBer Sorgfalt durch
die Ausgraber zu Tage geforderten Objekte auseinander. Einige wollen
keine kiinstlich hergestellten Knochenwerkzeuge erkennen; verschie-
dene Forscher erkliren sich die Bildung des Bandertones auf andere
Weise als wie oben skizziert. Darum herrscht beziiglich der Altersfrage
eine gewisse Unsicherheit, so daf3 es angezeigt ist, Funde andern Ortes
oder neue Untersuchungsmethoden abzuwarten, die vielleicht neues
Licht auf die Funde des Schnurenlochs werfen konnten. Die ausgegra-
benen Beweisstiicke sind untergebracht in Bern, teils im Historischen
Museum (Artefakte), teils im Naturhistorischen Museum (Zahne, Kno-
chen, Steine, Mineralien) und kénnen jederzeit von Fachleuten unter-
sucht werden. Im Naturhistorischen Museum ist auch ein von Prépara-
tor Ruprecht hergestelltes Hohlenmodell im Maflstab 1 : 20 vorhanden.
Die Ausgraber besitzen genaue Fundbiicher, aus denen man ersieht,
welchem Kubikdezimeter des Hohlenlehms irgendein Gegenstand ent-
nommen wurde.

Im Verlauf der prihistorischen Forschung des In- und Auslandes
hat es sich gezeigt, dal man wohl beraten war, wenn nicht der ganze
Inhalt eines Fundplatzes ausgerdumt wurde, sondern ein restlicher
Teil in seinem natiirlichen Zustand erhalten blieb. Dies erméglicht
spiter die Priifung neu entstandener Fragen und Probleme, Beim zwan-
zigsten Laufmeter der Hohlenaxe machten deshalb die Ausgriber halt
und verbarrikadierten den senkrechten Anschnitt mit Brettern und
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Stacheldraht. Die letzten 6 Meter bis zum Hohlenende bleiben somit im
obenerwihnten Sinne fiir eine allfillige kiinftige Forschung erhalten.

10. Juni 1949, Schalensteinim Kleinholzli bei Wied-
lisb ach aus Vallorcine-Konglomerat, mit 14 kleinen Schalen. In der
Nihe des Blockes wurde ein Keltengrab gefunden und erforscht, ohne
da} man dabei der Losung des Ritsels der Schalensteine naher gekom-
men ware.

10. Juni 1949, Graufluh im Lingwald, Oberbipp, Find-
ling aus einem Chlorit-Muskovit haltenden Augengneis, aus den siid-
lichen Wallisertilern stammend. Mit dem Schalenstein im Kleinhélzli
und einigen andern Findlingen im Bipperamt hilft er die Endzunge
des eiszeitlichen Rhonegletschers abgrenzen.

14. Juni 1949, Arollagneis auf dem Hinterberg, Lan-
genthal. Sein Fundort lag in der Morine, die n. des Schulhauses
Bannwil die dortigen Kieslager iiberdeckt; um ihn zu erhalten und
den vielen Spaziergingern zum Hirschenpark das griinliche, prichtig
gefiltelte Gestein zu zeigen, wurde er in einer Anlage aufgestellt.

15. November 1949, Gabelspitzstein, auf der Schal-
lenberg-PaBhohe, Gemeindegrenze Eggiwil-R6thenbach. Es ist
dies ein rundlicher Findling aus Hohgantsandstein, bemerkenswerter
durch eingehauene Zeichen als durch das Gestein. Deutlich sind zu er-
kennen eine Gabelspitze, drei Kreuze und die Jahrzahl 1595. Der Sage
nach soll die Gabelspitze an eine dort begangene Bluttat erinnern.

23. November 1949, Fuchsensteinim Geistacker,Gur-
zelen, ein Findling aus einem glimmerhaltigen, etwas schieferigen
Sandkalk aus der Braunjura-Formation der héheren helvetischen
Decke. Er stammt aus dem Berner Oberland, doch kann die genaue
Herkunft nicht angegeben werden, da sich das namliche Gestein teil-
weise in groBler Miachtigkeit vom Kiental weg bis ins Faulhorngebiet
erstreckt.

23. November 1949, Eisenstein bei Englisberg. Er
stammt ebenfalls aus der Braunjura-Formation des Berner Oberlandes,
ist sehr hart, von dunkelbrauner Farbe und hat einen schwachen Eisen-
gehalt, dem er den Namen verdankt. Er liegt auf einem Moranenwall
des Liangenberges in 830 m Hohe,

6. Januar 1950, Binklensteinin Krauchtal. Findling aus
Saussurit-Smaragdit-Gabbro aus dem Saastal.
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20. Januar 1950, Kleiner Menhir von Wiedlisbach.
Ein aufrecht stehender, sdulenformiger Findling aus dem Wallis, ragt
1 m hoch aus dem Boden. Er wurde schon 1855 von Morlot in seiner
Schrift «Der Freystein von Attiswil» erwihnt, und Dr. F. Ed. Koby,
Basel, macht in seinem Aufsatz «Les vestiges de Mégalithes dans le
nord du Jura» im Jahr 1948 neuerdings auf diesen Doppelginger des
Menhirs von Attiswil aufmerksam.

31. Januar 1950, Polenstein bei Tiuffelen. Findling aus
Montblanc-Granit, 1943 von internierten polnischen Soldaten aus der
Nihe am heutigen Standort aufgestellt und mit einer Gedenktafel ver-
sehen.

31. Januar 1950, Gletschertopf Bachmiihle, Gemeinde
Niedermuhlern, liegt im Oberlauf eines Bichleins, das von links
her unterhalb der Bachmiihle in den Scherlibach miindet, und wurde
1874 anldBlich von Grabarbeiten fiir die Wasserversorgung der Stadt
Bern angeschnitten. Prof. Bachmann beschrieb ihn in den Mitteilungen
aus dem Jahr 1874, Seite 136. Dank dem Verstindnis der leitenden
Organe der Wasserversorgung der Stadt Bern wurde der in einem Steil-
hang liegende Gletschertopf oben mit einem Gewdlbe iibermauert und
vorn, talwirts, mit einer eisernen, verschlieBbaren Tiire versehen. So
blieb dieses Naturdenkmal bis zum heutigen Tag erhalten, als einziges
dieser Klasse im bernischen Molassegebiet. Anderwirts gefundene, so
zum Beispiel im Koniztal und in der GroBen Schanze in Bern, konnten
aus verschiedenen Griinden nicht erhalten werden

7.Mirz 1950, Gottlieb -Studer-Denksteinam Brem-
gartenwald, Bern. Dieser aus der nordlichen Gneiszone des
Berner Oberlandes stammende Findling kam 1893 beim Bau des neuen
Inselspitals an der FreiburgstraBe zum Vorschein. Er lag mit andern
im Schutt der dortigen Endmorine von Bern und wurde am Siidrand
des kleinen Bremgartenwaldes mit seiner unvergleichlichen Aussicht
auf die Berneralpen als Denkstein fiir den Alpenforscher Gottlieb
Studer aufgestellt.

5.Mai 1950, Monblanc-Granit-Findling beim Tech-
nikum Biel, an der Bahnlinie Biel—Frinvillier. Der Stein ruht
wie ein Gletschertisch direkt auf dem Sockel von Jurakalk.

L Juni 1950, Lychleustein, Gemeinde Oberthal, eine
1,6 m hohe Granitsiule an der Strae von Méschberg nach Alterswil.
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Nach altem Brauch halten hier die voriibergehenden Leichenziige an.
Der Stein triagt die Jahrzahl 1755.

1. Juni 1950, Denkstein fiir Forstmeister H. von
Miilinen, im Spielwald, Gemeinde Frauenkappelen. Dieser
Findling besteht hauptsiachlich aus Quarz mit anhaftendem Gneis und
stammt aus dem Wallis. Vor seiner Aufstellung als Denkstein lag er
im Forst, nordlich von Neuenegg; dieser ausgedehnte Wald ist aus-
nehmend arm an Findlingen.

1. Juni 1950, Findlinge auf dem Gimligen-Denten-
berg. Es handelt sich um 32 Blocke in den Waldungen an der Sid-
abdachung des Giimligen-Dentenbergs im Bereich der Gemeinden Muri,
Vechigen und Worb. Der Grund dieses Blockreichtums liegt darin, daf
in dieser Hohenlage der eiszeitliche Aaregletscher lange Zeit auf sei-
nem Riickzug verharrte und daher reichlich Gelegenheit hatte, sich
seiner Lasten zu entledigen und in einem Blockwall als Seitenmoréne
abzulagern. Zur gleichen Zeit endigte der Gletscher im heutigen Weich-
bild der Stadt Bern und schuf so die bekannte Endmoridne. Ein Stick
dieses Endmorianenwalles wurde beispielsweise zwischen Schanzli und
Viktoria-Spital beim Bau der KornhausstraBle durchschnitten; die da-
bei zu Tage getretenen Blocke wurden seinerzeit zur Erinnerung an
den dortigen Blockreichtum in den Stiitzmauern beidseits der StraBle
eingemauert.

In den Schutz einbezogen wurden nur die groBern Steine. Sie ent-
stammen der Gesteinszone, die sich vom Gadmental iiber Guttannen bis
ins Gebiet des Schreckhorns erstreckt. Dieses Gebiet hat Herr Dr.
Rud. Wy}, Sekundarlehrer in Bern, seinerzeit petrographisch unter-
sucht; ihm verdanken wir die Angaben iiber die mutmaBliche Herkunft
der geschiitzten Blocke. Granite aus der zentralen Zone des Aarmassivs
fehlen. Sie waren auf dem Giimligen-Dentenberg auch einmal vorhan-
den, was durch die dortigen zertriimmerten Ueberreste heute noch be-
zeugt wird. Diese Granite wurden vor mehr als 100 Jahren ausgebeutet
und zu Abwehrsteinen, Mauerbriistungen, Treppenstufen u. a. m. ver-
wendet. Was geblieben ist, wird im Baugewerbe weniger hoch einge-
schitzt, ist aber fiir die wissenschaftliche Gesteinskunde von groBerem
Interesse. Die Erhaltung eines solchen eiszeitlichen Relikts, wie es die
Morine auf dem Giimligen-Dentenberg darstellt, darf fiiglich als eine
Bereicherung einer Universititsstadt bezeichnet werden. — Erfreulich
war das Verstindnis, auf das wir beim Einholen der Zustimmungs-
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erklarungen bei den 14 Grundeigentiimern stiefen. Beim Aufsuchen
und Bezeichnen dieser Findlinge sowie bei den Verhandlungen mit den
Grundeigentimern hat uns Herr Franz Schwill in Muri wertvolle
Dienste erwiesen, wofiir ihm auch an dieser Stelle herzlich gedankt sei.

1. Juni 1950, Kindlisteinbei Uetendorf, ein Findling aus
Binder- oder Tschingelkalk, einem charakteristischen Glied der alpinen
Kreideformation in den hohern Berner Alpen.

24. Oktober 1950 zwei exotische Granitblocke im
Tiefengraben im Einzugsgebiet der Grolen Emme, Gemeinde
Habkern, auf die uns ein Basler Geologe, Herr Walter Gigon, auf-
merksam machte. Diese beiden Steine halten je etwa 3—400 m3; es
sind nicht eiszeitliche Findlinge aus den noch vorhandenen Granit-
massen der Alpen, sondern triimmerhafte Zeugen von zerstérten Granit-
stocken aus einer viel dltern Zeit. Diese Steine waren einmal im dor-
tigen Flysch eingeschlossen und sind nachher durch die Tiatigkeit des
flieBenden Wassers freigelegt worden. Trotz seines Alters ist das Ge-
stein hervorragend frisch, bei dem einen rot, beim andern vorwiegend
schwarz gefarbt. '

24. Oktober 1950, Findling aus Grindelwaldner Mar-
mor im Kohlgraben, Lindental, Gemeinde Vechigen. Wahr-
scheinlich auBerhalb des Tales von Grindelwald der einzige noch vor-
handene groflere Block aus dieser schénen und leicht erkennbaren Ge-
steinsart; seine Heimat liegt an der Zunge des untern Grindelwald-
gletschers oder des Rosenlauigletschers. Wahrscheinlich wurde dieser
Findling in der letzten Eiszeit vom Aaregletscher im 2. Riickzugs-
stadium (Weihaus-Gurten) durch eine Eiszunge abgelagert, die ins
Lindental fast bis zum Dorfchen gleichen Namens hineinreichte. —
Ueber die frither erhebliche wirtschaftliche Bedeutung des Grindel-
waldner Marmors vergleiche den unter I 6 hievor angefiihrten Aufsatz.

24. Oktober 1950, Tschingelkalkblock im Aeschi-
Wald., Bolligen. Dieser Findling stammt wahrscheinlich aus der
Kreideformation der parauchthonen Decken am Nordhang des Aar-
massivs (Mettenberg bei Grindelwald); er wurde in der letzten Eiszeit
im 3. Riickzugsstadium (Bantiger-Habstetten) abgesetzt.

24. Oktober 1950, Trias-Quarzit beim Riiteli, Bol-
ligen. Dieser Findling von etwa 12 m3 stammt aus den Zwischenbil-
dungen des Sedimentmantels des kristallinen Aarmassivs, zum Beispiel
Hintergrund der Liitschinentiler, Gellihorn, Umgebung von Innert-
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kirchen. Der helle Klotz wurde in der letzten Eiszeit abgelagert, und
zwar im 2. Riickzugsstadium (Wei8haus-Gurten).

24. Oktober 1950, Schalenstein am Gurten, Gemeinde
Kéniz, samt 2 Begleitsteinen. Diese Findlinge liegen am
Nordosthang des Gurtens, oberhalb der Anstalt Bichtelen, in 660 m
1. M., am Waldrand auf einem eiszeitlichen Schuttwall, der unter dem
Namen «Mitteli-Mordne» bekannt ist und dem sogenannten Berner
Stadium angehort. In jener Zeit endigte der Aaregletscher im Weich-
bild der Stadt Bern. Das Gestein besteht aus Gneis, der sehr wahrschein-
lich dem zentralen Aaregranit im Oberhasli in nordlicher Richtung
vorgelagert ist. Der Schalenstein, der grofite dieser 3 Findlinge, ist
besonders ausgezeichnet durch etwa 30 napfférmige, kiinstlich ange-
brachte Vertiefungen, Schalen genannt. Alle diese befinden sich auf
der nach Siidosten abfallenden Oberseite des Blockes. Ihre Bedeutung
ist noch nicht abgeklirt; man nimmt an, daB die Schalensteine zur
Pfahlbauzeit kultischen Zwecken dienten. Im bernischen Seeland sind
sie nicht selten, aber in der nihern und weitern Umgebung von Bern
ist einzig der am Gurten bekannt (Bildtafel IT).

24. Oktober 1950, Hornblendestein bei der eidg. Miinze
in Bern. Vor 1909 lag dieser Findling in einer Kiesgrube beim
Schieflplatz Ostermundigen. In diesem Jahr lieB ihn Miinzdirektor
Adrian nach den Anlagen der eidg. Miinze auf dem Kirchenfeld ver-
bringen. Die urspriingliche Herkunft des Steins, ob aus dem Wallis
oder aus dem Berner Oberland, li8t sich nicht einwandfrei bestimmen.

24. Oktober 1950, Der « Lowenkopf» in einer Anlage n. vom
Bundeshaus-Westin Bern, ein nach seiner Form so genann-
ter, wahrscheinlich aus dem Berner Oberland stammender Gneis{ind-
ling, hieher verbracht aus der Baugrube des neuen Hauptpostgebdudes
in Bern.

19. Dezember 1950. Aaregletschermorine im Frohn-
holz, Gemeinde Uetendorf. Das Gebiet von Amsoldingen-Uebeschi-
Seftigen galt von jeher als Musterbeispiel einer eiszeitlichen Morine-
landschaft. Noch vor 200 Jahren waren die Zeugen der einstigen Ver-
gletscherung, die Findlinge, in dieser Gegend reichlich vorhanden. Das
hat seither griindlich gedndert. Der intensiven Bewirtschaftung standen
die Blocke im Wege; sie wurden gesprengt und zu Mauern und
StraBBenbettungen verwendet. In dem der Burgergemeinde Thun ge-
horenden Frohnholzwald ist noch ein Ueberrest dieses frithern Block-
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reichtums erhalten geblieben. Darunter zeichnen sich 9 Blicke durch
ihre besondere Grofle aus. Sie stammen aus der Gneis- und kristallinen
Schieferzone, die sich vom untern Haslital weg nach Westen in das Ge-
biet der hintern Liitschinentiler erstreckt; unter ihnen ist zum Beispiel
der Jungfrau- und Schreckhorngneis vertreten (Bildtafel I).

19. Dezember 1950. Huppergriiebler-Schalenstein,
n. von Lengnau, nahe der Kantonsgrenze. — Dieser etwa 6 m3 hal-
tende Findling ist ein quarzreicher Hornblendegneis der Dent Blanche-
Decke im Wallis und wurde in einer Riickzugsperiode des Rhone-
gletschers in der letzten Eiszeit hier abgelagert. Auf einer Fliche von
1/ m? tragt er nicht weniger als 34 Schalen. Den Namen verdankt der
Stein den unweit gelegenen ausgebeuteten Huppergruben.

Damit ist nun die Zahl unserer geschiitzten Naturdenkmailer ange-
wachsen auf
25 Naturschutzgebiete
47 botanische und
70 geologische Objekte.

111, Schutz der Pflanzenwelt

a) Der Gemeinderat von Brienz, dessen erfreuliches Eintreten fiir
den Naturschutz wir schon wiederholt feststellen konnten, beantragte
im Jahre 1948 den ErlaB eines Verbots des EdelweiBBpfliickens fiir das
Planalp-Rothorn- und das Axalp-Hinterburg-Tschingelfeldgebiet. Wir
duflerten uns hiezu an die Forstdirektion wie folgt:

«l. Im Erla# von Pflanzenpfliickverboten ist im allgemeinen groBle Zuriickhal-
tung am Platz, weil ihre Befolgung meist schwierig zu iiberwachen und durchzu-
setzen ist und weil Verbote, die nicht eingehalten werden, dem Naturschutzgedanken
mehr schaden als niitzen. Wo anderseits die notige Ueberwachung méglich ist, ge-
niigen in der Regel die allgemeinen Schutzvorschriften der Pflanzenschutzverord-
nung und eriibrigen sich besondere Verbote.

2. In der Gemeinde Brienz liegen aber insoweit besondere Verhiiltnisse vor, als
dort die Edelweilvorkommen in den letzten Jahren sehr stark zuriickgegangen sind
und die Gefahr besteht, daB diese Pflanze hier in absehbarer Zeit vollig ausgerottet
wird. Der Grund diirfte darin liegen, daB das Axalp- und das Rothorngebiet leicht
zugingliche und beliebte Ausflugsziele nicht nur der zahlreichen Kurgiste der
Gegend, sondern weiterer EdelweiBliebhaber sind. Auch wenn der Einzelne sich an
die Pflanzenschutzverordnung (Art.2) hilt und nur <einige wenige Exemplare»
pfliickt, fiihrt die groBe Zahl der Liebhaber doch zu einem massenhaften und das
Vorkommen gefihrdenden EdelweiBBpfliicken, welchem nach Auffassung des Ge-
meinderates von Brienz Einhalt geboten werden muB.» |
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Da in der Gemeinde Brienz das Edelwei3 nur an den oben genann-
ten Oertlichkeiten vorkommt, wurde das Verbot gleich auf das ganze
Gemeindegebiet von Brienz ausgedehnt; aullerdem erwies es sich als
notwendig, auch den links der Aare gelegenen Teil der Gemeinde
Brienzwiler (Oltscherenalp) einzubeziehen, womit sich die Behorde
auch dieser Gemeinde einverstanden erklirte. Beide Gemeinden iuiber-
nahmen die Organisation der unbedingt notwendigen Ueberwachung
und das Anbringen der Verbotstafeln; die Gemeinde Brienz sicherte
zudem einen namhaften Beitrag an die Erstellungskosten der Auf-
schriften zu. Am 24. Juni 1949 entsprach dann der Regierungsrat ge-
stiitzt auf Art.5 der Pflanzenschutzverordnung unserm Antrag, wo-
durch im Kanton Bern das erste EdelweiBlschutzgebiet geschaffen
wurde. Nach den uns zugekommenen Berichten diirfte sich die ge-
troffene MaBnahme — sofern die Aufsicht eine straffe bleibt — giinstig
fiir die Erhaltung des Edelweil} auswirken.

b) Wenn auch in beiden Jahren eine Anzahl von Strafanzeigen
wegen massenhaften Pfliickens geschiitzter Pflanzen eingereicht wur-
den, die zur Bestrafung der Schuldigen fithrten, muf} leider wiederum
festgestellt werden, da3 hinsichtlich des Pflanzenschutzes noch sehr
viel zu tun iibrig bleibt.

IV. Schutz der Tierwelt

1. Bei den VorarbeitenzuralljahrlichenJagdord-
nung wurde uns in iiblicher Weise Gelegenheit zur Mitwirkung ge-
boten. \

Die Jagdordnung 1949/50 brachte eine Reihe von MaBnahmen im
Interesse des Wildschutzes:

Feldjagdverbot auf simtliche Wildarten im Amtsbhezirk Delsberg.

Der bisher teilweise der Jagd geoffnete kantonale Bannbezirk

Schwarzer Monch blieb fiir jede Jagd geschlossen.

Die Hochstzahl der Tiere, die ein Jiger in der Jagdperiode erlegen

darf, wurde wie folgt festgesefzt (und dabei meist vermindert) :

1948 1949
Gemsen 4 3
Murmeltiere 7 5
Rehbocke 2 1
Rehgeiflen - 1

Hasen 20 15
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Die Winterjagd auf Schwimmvégel wurde um 14 Tage, die Feldjagd
um 5 Tage verkiirzt; die Winterjagd auf Haarraubwild in den Bann-
bezirken Tscherzis-Windspillen, Diirrenwald, Bider und St. Petersinsel
wurde geschlossen, wie auch die Winterjagd auf Haarraubwild im Jura
nicht geoffnet wurde.

In Anbetracht der vorausgegangenen Diirreperiode wurde die
Herbstjagd um eine Woche gekiirzt.

Durch die Jagdordnung 1950/51 wurden die Amtshezirke Konolfin-
gen und Saanen in das AbschuBverbot auf Auerwild einbezogen und
der Schutz der Murmeltiere auf das Gebiet des Niesen ausgedehnt. Auf
den dringenden, durch Eingaben von Behorden und Massenpetitionen
zum Ausdruck gebrachten Wunsch wurde jede Jagd auf dem untern
Thunersee westlich der Linie Einmiindung des Guntenbaches bis zur
Schifflandte Spiez sowie auf dem Grellingerstausee verboten.

2. In Uebereinstimmung mit der beim Bund fiir die eidgenossischen
Bannbezirke bestehenden Ordnung legt der Regierungsrat die kanto-
nalen Bannbezirke jeweilen auf die Dauer von 5 Jahren fest. Die Gel-
tungsdauer der Verordnung iiber die Jagdbannbezirke
des Kantons Bern geht am 31. August 1951 zu Ende. Auf diesen
Zeitpunkt muf} eine neue Verordnung erlassen werden, zu der die Vor-
arbeiten schon im Friihling 1950 in Angriff genommen wurden. Wir
setzten uns bei dieser Gelegenheit hauptsichlich fiir die dringendsten
Begehren der Bernischen Gesellschaft fiir Vogelkunde und Vogelschutz
ein.

3. Das in unserm letzten Bericht erwidhnte neue Gesetz iiber
Jagd, Wild- und Vogelschutz ist 1950 vom GroBen Rat
durchberaten worden. Eine der wichtigsten Neuerungen, die Schaffung
von 3 Jagdkreisen Oberland, Mittelland und Jura, stieB namentlich bei
den Vertretern des Jura auf heftigen Widerstand. Diese Bestimmungen
wurden deshalb anliBlich der 2. Lesung nochmals an die groBritliche
Kommission zuriickgewiesen. Die parlamentarische Beratung soll in der
Marzsession 1951 abgeschlossen werden. Unsere Kommission hat fest-
gestellt, dal} die Gesetzesvorlage, selbst wenn die vorgesehene Zonen-
ordnung in der kommenden Beratung noch verwissert oder gar ge-
strichen werden sollte, doch noch soviele andere Verbesserungen ent-
halt, daBB es Pflicht aller am Naturschutz interessierten Kreise ist, in
der Volksabstimmung fiir das Gesetz einzutreten.

13
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V. Verschiedenes

1. Die Begutachtung von geplanten Leitungen,
Transportanlagenundandern Werken wird immer hiu-
figer von uns verlangt. Wir setzten uns mit Erfolg ein fiir die Ableh-
nung eines Konzessionsgesuches fiir eine Sesselbahn Unterseen—Beaten-
berg (Amisbiihl). Mit Befriedigung nahmen wir davon Kenntnis, daf
das eidg. Militirdepartement von der Weiterverfolgung seiner Absicht,
den Uebeschisee zwecks Errichtung eines FliegerschieBplatzes zu ent-
eignen, wenigstens vorlaufig absieht. |

2. In einer wohlbegriindeten Eingabe vom 19./20. August 1950 lenkte
der Uferschutzverband Thuner- und Brienzersee, unterstiitzt durch den
Berner Heimatschutz, die Aufmerksamkeit des Regierungsrates auf
dieDringlichkeitvon MaBnahmenzum Schutze un-
serer Seen, Wasserliufe und ihrer Ufer. Nach Er-
orterung der verschiedenen Moglichkeiten unserer Gesetzgebung
kommt die Eingabe zum Schluf}, dal zu einem wirksamen Schutz
unerer zahlreichen, erfreulicherweise noch wenig verdorbenen Seen in
den Bergen und im Flachland der Weg beschritten werden sollte, den
andere Kantone, so vor allem Ziirich (Greifensee, Pfaffikersee, Tiirler-
see u. a.), Aargau (Hallwilersee und Rheinufer), Luzern (Sempacher-
see), Zug (Zuger- und Aegerisee) mit gutem Erfolg seit Jahren began-
gen haben: Der Erla3 besonderer Verordnungen zum Schutze der ein-
zelnen Gewisser. Da diese aber umfangreicher und zeitraubender Vor-
arbeiten bediirften und ein lingeres Zuwarten sich nicht mehr ver-
antworten lasse, sollten vorldufige und umfassende Maflnahmen ge-
troffen werden, die es ein fiir allemal verhindern, daB Bauten oder
andere Werke Orts- und Landschaftsbilder an unsern Seen und Flu8-
ldufen verunstalten. Zur Erreichung dieses Zieles wird vorgeschlagen
der ErlaB einer Verordnung des Regierungsrates iiber den Schutz der
Seen und Wasserlaufe sowie ihrer Umgebung. Darin wire vorzusehen:

a) Die Seen und ihre Umgebung werden unter den Schutz des Staates
gestellt.

b) Fiir jeden See oder eine Gruppe von solchen sind im Einvernehmen
mit den beteiligten Gemeinden ein Zonenplan und besondere Schutz-
bestimmungen aufzustellen, aus denen ersichtlich ist, welche Bauten
oder andern Werke in den verschiedenen Zonen zulissig sind und
wer zur Erteilung der erforderlichen Bewilligungen zustindig ist.
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¢) Die Moglichkeit, die Verordnung auch auf gewisse Wasserldufe an-
zuwenden.

d) Bis zum Erlafl der vorgesehenen Verordnungen fiir jeden See oder
W asserlauf sollten alle in einem gewissen Umkreis unserer schiitzens-
werten Gewisser beabsichtigten baulichen und andern Verinderun-
gen, die sich auf die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes aus-
wirken konnen, einer zentralen Behorde vorgelegt werden miissen,
die iiber die Bewilligung entscheidet. Hiezu wiren wohl vor allem
die kantonale Bau- und Forstdirektion herufen.

e) Die Bewilligung wire zu verweigern, wenn das beabsichtigte Werk
eine nachteilige Einwirkung auf das Orts-, Stralen- oder Land-
schaftsbild oder auf ein im Interesse des Natur- und Heimatschutzes
erhaltungswiirdiges Objekt befiirchten lieBe.

Diese Eingabe wurde unserer Kommission zur Antragstellung iiber-
wiesen. Als Vorarbeit zur Losung dieser Aufgabe haben wir unsere re-
gionalen Kommissionen eingeladen, uns die in ihrem Wirkungskreis
gelegenen schutzwiirdigen Wasserldufe zu melden.

3. Unsere seit Jahren begonnene SammlungvonPhotogra-
phien und Diapositiven von Naturdenkmilern,
Pflanzen u. a. warde erheblich erweitert. In den rund 600 farbigen
Diapositiven sind nun nahezu alle unsere geschiitzten Naturdenkmaler
vertreten. Diese Sammlung steht Interessenten zu Vorfithrungszwecken
gerne zur Verfiigung,

Wir schlieBen unsern Bericht mit dem herzlichen Dank an alle Behor-
den und Einzelpersonen, die uns wihrend der ersten 10 Jahre des Be-
stehens unserer Kommission in den Bestrebungen des Naturschutzes
unterstiitzt haben. Ganz besonderer Dank und Anerkennung gilt unsern
Regionalkommissionen sowie dem Forstdirektor, Herrn Regierungsrat
Buri, und dem Leiter der Abteilung Fischerei, Jagd und Naturschutz,
Herrn Schaerer. Es ist dem Berichterstatter ein Bediirfnis, festzustellen,
daB3 der Verkehr mit unserer vorgesetzten Behorde ein auBBerordentlich
angenehmer und reibungsloser ist.
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Bettlerbuche auf der Wilerallmend, Riieggisberg

Phot. M. Hesse, Bern
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Naturschutzgebiet Witzwil. Blick vom Beobachtungsturm landeinwiirts. Im Vordergrund links gelbe
Seerosen, rechts Schilf, Binsen und Simsen ; im Hintergrund der westliche Ausliufer des Mont Vully.
Die Pappelreihe kennzeichnet den Unterlauf der Broye

Siehe Seite 133 Phot. L. Hinni, Bern

IV



	Naturschutzkommission des Kantons Bern : Bericht für die Jahre 1949 und 1950

